


Lösung

Grundfall

I. Ansprüche K gegen V

1. Anspruch aus §§ 280 I, 241 II, 311 II Nr. 2

a) Schuldverhältnis

- Vertrag (-), Warenauslage lediglich invitatio ad offerendum

- vorvertragliches Schuldverhältnis ?

aa) § 311 II Nr. 1 

- K und V haben noch nicht über den Preis des Broccolis verhandelt, also (-)

bb) § 311 II Nr. 2

- Anbahnung eines Vertrages: geschäftliche Beziehung bevorstehend, Einwirkung auf Rechtsgüter ermöglicht (+)

ZE: Schuldverhältnis (+)

b) Pflichtverletzung

- Laden in Zustand halten, dass kein Kunde verletzt wird, Pflicht nach  § 241 II

- Boden nicht sauber gehalten: Pflichtverletzung (+)

c) Vertretenmüssen

- § 276 I: Vorsatz und Fahrlässigkeit

- nicht erkennbar, ob V das nasse Blatt gesehen hat

- Vermutung des § 280 I 2 greift ein, Vertretenmüssen wird vermutet 

d) kausaler Schaden 

- Differenzhypothese nach § 249 I, Behandlungskosten von 3.000 €, § 249 II

- Schmerzensgeld nach §§ 253 I, II (Achtung: immaterieller Schaden)

Ergebnis: Anspruch aus §§ 280 I, 241 II, 311 II Nr. 2 (+)

2. Anspruch K gegen V aus § 823 I

1. Handlung / Unterlassen bei Rechtspflicht zum Handeln

- V hat es unterlassen, den Laden sauber zu halten

- dies gehört zu seinem Pflichtenkreis (§ 241 II), Rechtspflicht zum Handeln (+)

2. Rechtsgutsverletzung (+)

3. haftungsbegründende Kausalität (+)

4. Rechtswidrigkeit (+)

5. Verschulden

- keine Verschuldensvermutung im Deliktsrecht

- nicht ersichtlich, ob V fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat

→ kein Verschulden 

Ergebnis: Anspruch aus § 823 I (-)

II. Ansprüche R gegen V

Anspruch aus §§ 280 I, 241 II, 311 II Nr. 2

a) Schuldverhältnis 

Problem: Anbahnung eines Vertrags ?

- dagegen: kein Geld dabei, R wollte sich vor dem schlechten Wetter schützen

- dafür: sieht sich Auslage (invitatio ad offerendum) an, evt. späterer Kauf 

–> argumentieren, aber wohl eher keine Vertragsanbahnung, ansonsten s.o.

b) Ergebnis: je nach Argumentation Anspruch aus §§ 280 I, 241 II, 311 II Nr. 2

III. Ansprüche D gegen V

- keinerlei vertragliche Schadensersatzansprüche ersichtlich

- D hatte kein Interesse an einer vertraglichen Bindung zu V

Abwandlung 

- bedarf nicht Verschuldensvermutung bei § 280 I, § 823 I (auch bzgl. D) erfüllt

